
Spanien

Frankreich

Italien

Ungarn

Tschechische
Republik

Deutschland

NiederlandeGroßbritannien Polen

Türkei

Schweden

Norwegen

Einladung
 
zur ordentlichen  
Hauptversammlung 2015  
der Wacker Chemie AG

Hauptversammlung

 2015



Begrüßung

Alle Informationen zur Hauptversammlung können im Internet unter 
www.wacker.com/hauptversammlung eingesehen und angefordert werden.



Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 

für WACKER war 2014 ein gutes Ge-
schäftsjahr. Im einhundertsten Jahr 
unseres Bestehens konnten wir den 
Umsatz und das Ergebnis vor Zin-
sen, Steuern und Abschrei bungen 
(EBITDA ) deutlich steigern. Höhere 
Absatzmengen in allen unseren Ge-
schäftsbereichen und höhere Preise 
für Polysilicium waren dafür verant-
wortlich. Profitiert haben wir auch 
von Sondererträgen aus erhaltenen 
Anzahlungen und Schadenersatz-
leistungen, die wir aus geänderten 
oder aufge lösten Verträgen mit So-
larkunden erhalten haben. Der Um-
satz ist auf 4,83 Milliarden Euro ge-
wachsen. Das sind fast acht Prozent 
mehr als im Vorjahr. Das EBITDA er-
höhte sich um mehr als 50 Prozent 
auf 1,04 Milliarden Euro.

Von größter Wichtigkeit war für uns 
im vergangenen Jahr die Einigung 
mit dem chinesischen Wirtschafts-
ministerium für nach China expor-
tiertes Polysilicium. Sie sieht vor, 
dass wir an unseren europäischen 
Standorten hergestelltes Polysili-
cium in China nicht unter einem 
bestimmten Mindestpreis verkau-
fen. Im Gegenzug verzichtet China 
darauf, Anti-Dumping und Anti-
Subventionszölle auf dieses Mate-
rial zu erheben. Damit können wir 
unser Polysilicium auch in Zukunft 
zu wettbewerbsfähigen Preisen im 
für uns größten Markt anbieten. 
Auch andere wichtige Finanzkenn-
zahlen sind im Rahmen unserer 
Erwartungen oder besser ausge-
fallen. Die Nettofinanzschulden 
sind zwar wie geplant im Jahr 2014 
weiter angewachsen, aber das Ziel 
unter 1,1 Milliarden Euro zu bleiben, 
haben wir erreicht. Fast verdoppelt 

gegenüber dem Vorjahr hat sich 
der Netto-Cashflow, der auf über 
200 Millionen Euro gestiegen ist. 
Deutlich erhöht hat sich auch der 
Jahresüberschuss, der bei 195 Mil-
lionen Euro liegt.
Als strategisch richtige Schritte ha-
ben sich die Übernahme der Mehr-
heit an Siltronic Silicon Wafer in 
Singapur und der Erwerb von Scil 
Protein Productions in Halle er-
wiesen. Beide Unternehmen haben 
wir zügig und erfolgreich in den 
WACKER-Konzern integriert. Siltronic 
hat damit – entsprechend ihrer 
Strategie – das Geschäft mit 300 mm 
Siliciumwafern in der Region Asien 
gestärkt. Für den Geschäftsbe-
reich WACKER BIOSOLUTIONS eröff-
nen sich durch die zusätzlichen 
Kapazitäten weitere Wachstums-
perspektiven auf dem Gebiet der 
Pharmaproteine. Durch den Er-
werb konnten wir bereits Verträge 
mit neuen Kunden abschließen. 

Insgesamt können wir mit dem 
 Geschäftsverlauf in allen unseren 
Bereichen sehr zufrieden sein. 
 Besonders hervorzuheben sind 
die guten Ergebnisse bei WACKER 
POLYSILICON und Siltronic. 

Wir laden hiermit die Aktionäre 
 unserer Gesel lschaf t ein zur 
ordent lichen Hauptversammlung 
am  Freitag, den 8. Mai 2015, um 
10.00 Uhr im Internationalen 
 Congress Center München ( ICM) 
auf dem Messegelände Riem,  
Am Messesee 6, 81829 München.

Mit freundlichen Grüßen
Wacker Chemie AG

Dr. Peter-Alexander Wacker
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Rudolf Staudigl
Vorsitzender des Vorstands



Tagesordnung
zur Hauptversammlung der Wacker Chemie AG 
am Freitag, den 8. Mai 2015 um 10.00 Uhr, in München

1.
Vorlage des festgestellten Jahres
abschlusses zum 31.12.2014, des 
gebilligten  Konzernabschlusses 
zum 31.12.2014 und des zusammen
gefassten Lageberichts für das 
Geschäftsjahr 2014 sowie des 
 Berichts des Aufsichtsrats für 
das  Geschäfts jahr 2014 und des 
er läuternden Berichts des Vor
stands zu den  Angaben nach 
§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

2. 
 Beschlussfassung über die  
Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen 
vor, den Bilanzgewinn des Ge-
schäftsjahres 2014 in Höhe von 
960.523.354,26 € wie folgt zu ver-
wenden:

2.1.
Ausschüttung an die Aktionäre: 
74.516.974,50 €
Dies entspricht angesichts der 
 Einteilung des Grundkapitals von 
260.763.000,00 € in 52.152.600 Stück-
aktien unter Berücksichtigung der 
von der Gesellschaft gehaltenen 
2.474.617 eigenen Aktien, aus de-
nen der Gesellschaft keine Rechte 
zustehen, der Zahlung einer Divi-
dende von 1,50 € je dividendenbe-
rechtigter Aktie.

2.2.
Gewinnvortrag auf neue  Rechnung:
886.006.379,76 €

3. 
Beschlussfassung über die 
 Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schla-
gen vor, den Mitgliedern des Vor-
stands der Wacker Chemie AG für 
das Geschäftsjahr 2014 Entlastung 
zu erteilen.

4. 
Beschlussfassung über die 
 Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen 
vor, den Mitgliedern des Aufsichts-
rats der Wacker Chemie AG für das 
Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu 
erteilen.

5. 
Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt auf 
E mpfehlung des Prüfungsaus-
schusses vor, die KPMG AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Mün-
chen, zum Abschlussprüfer des 
Jahresabschlusses und des 
 Konzernabschlusses für das am 
31.12.2015 endende Geschäftsjahr 
zu wählen. Dies um fasst auch die 
Bestellung zum Abschlussprüfer 



für den Fall der Durchführung einer 
prüferischen Durchsicht des im 
Rahmen des Halbjahresfinanzbe-
richts gemäß § 37 w bzw. § 37 y 
WpHG zu erstellenden verkürzten 
Abschlusses und Zwischen-
lageberichts.

6. 
Beschlussfassung über die Er
mächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien und deren Verwendung 
sowie zum  Ausschluss des 
 Bezugs und  Andienungsrechts

Die von der Hauptversammlung vom 
21. Mai 2010 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG beschlossene Ermächtigung 
zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien wird am 20. Mai 2015 
auslaufen. Die Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien soll durch 
eine neue, bis zum 7. Mai 2020 
 befristete Ermächtigung gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG ersetzt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen 
daher vor, folgenden Beschluss zu 
fassen: 

Unter Aufhebung der Ermäch tigung 
vom 21. Mai 2010 wird der Vorstand 
ermächtigt, bis zum 7. Mai 2020 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats ei-
gene Aktien in  einem Volumen von 
bis zu zehn Prozent des derzeitigen 
Grundkapitals zu anderen Zwecken 
als dem Wertpapierhandel zu erwer-
ben. Ein Erwerb zum Zwecke des 
Handels in eigenen Aktien ist ausge-
schlossen. Auf die auf Grund dieser 
Ermäch tigung erworbenen Aktien 
dürfen zusammen mit anderen 
 Aktien der Gesellschaft, die die Ge-
sellschaft zum Zeitpunkt des Er-
werbs erworben hat und noch be-
sitzt, nicht mehr als zehn Prozent 
des Grundkapitals entfallen.

Der Erwerb kann über die Börse 
oder mittels eines an sämtliche 
 Aktionäre gerichteten öffent lichen 
Kaufangebots erfolgen.

Im Falle des Erwerbs über die 
Börse darf der Erwerbspreis (ohne 
Erwerbsnebenkosten), bei einem 
öffentlichen Kaufangebot der An-
gebotspreis (ohne Erwerbsneben-
kosten), den Börsenkurs um nicht 
mehr als zehn Prozent über- oder 
unterschreiten. Als maßgeblicher 
Börsenkurs im Sinne der vorste-
henden Regelung gilt dabei im 
Falle eines Erwerbs über die Börse 
der Mittelwert der Kurse der Aktie 
der Gesellschaft in der Schluss-
auktion im XETRA-Handel (oder ei-
nem entsprechenden Nachfolge-
system) während der letzten drei 
Börsenhandelstage vor dem Erwerb 
der Aktien. Im Falle eines  Erwerbs 
mittels eines an sämtliche Aktio-
näre gerichteten Kaufangebots gilt 
der Mittelwert der Kurse der Aktie 
der Gesellschaft in der Schluss-
auktion im XETRA-Handel (oder ei-
nem entsprechenden Nachfolge-
system) während der letzten drei 
Börsenhandelstage vor der Veröf-
fentlichung der Entscheidung zur 
Abgabe dieses Angebots als maß-
geblicher Börsenkurs. Ergeben 
sich nach der Veröffentlichung eines 
Kaufangebots Kursbewegungen, 
die für den Erfolg des Angebots er-
heblich sein könnten, kann der 
Preis beziehungsweise die Preis-
spanne während der Angebotsfrist 
angepasst werden.

Sofern die Anzahl der zum Kauf 
angebotenen Aktien das von der 
Gesellschaft insgesamt zum Er-
werb vorgesehene Vo lumen über-
steigt, kann das  Andienungsrecht 
der Aktionäre insoweit ausge-
schlossen werden, als der Erwerb 
nach dem Verhältnis der jeweils 
angebotenen Aktien je Aktionär er-
folgt. Es kann auch eine bevor-
rechtigte Berücksichtigung bzw. 
Annahme geringer Stückzahlen bis 
100 Stück angebotener  Aktien je 
Aktionär sowie eine Rundung nach 
kaufmännischen Grundsätzen vor-
gesehen werden. 



Der Vorstand wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats eine 
Veräußerung der auf Grund dieser 
Ermächtigung erworbenen eigenen 
Aktien auch in anderer Weise als 
über die Börse oder mittels Ange-
bot an sämtliche Aktionäre unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre vorzunehmen, soweit die 
Veräußerung gegen bar zu einem 
Preis erfolgt, der den Börsenpreis 
der Aktie der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. In die-
sem Fall darf die Anzahl der zu ver-
äußernden Aktien zusammen mit 
den neuen Aktien, die auf Grund 
von etwaigen später erfolgenden 
Ermächtigungen zur Kapitalerhö-
hung mit Bezugsrechtsausschluss 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder 
auf Grund eines eventuell später 
beschlossenen bedingten Kapitals 
nach §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben werden, insge-
samt die Grenze von zehn Prozent 
des Grundkapitals nicht über-
steigen.

Zudem können die erworbenen 
Ak tien mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats auch außerhalb der 
Bör se gegen Sachleistung ange-
boten oder übertragen werden, 
ohne sie allen Aktionären im Ver-
hältnis ihrer Beteiligung an der Ge-
sellschaft zum Erwerb anzubieten, 
soweit dies zu dem Zweck erfolgt, 
Unternehmen, Unternehmensteile 
oder Beteiligungen an Unterneh-
men zu erwerben. 

Unberührt bleibt der Beschluss der 
Hauptversammlung vom 15. März 
2006, der die Veräu ßerung bzw. 
Ver wendung von 782.300 bereits 
gegenwärtig der Gesellschaft ge-
hörenden eigenen Aktien von der 
Zustimmung von Aufsichtsrat und 
Hauptversammlung abhängig 
macht. 

Der Vorstand wird weiterhin er-
mächtigt, die auf Grund dieser Er-
mächtigung erworbenen eigenen 
Aktien mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats ohne weiteren Hauptver-
sammlungsbeschluss einzuziehen.

Die vorstehenden Ermächtigungen 
zur Veräußerung/Verwendung oder 
Einziehung eigener Aktien können 
ganz oder in Teilen, einmal oder 
mehrmals, einzeln oder gemein-
sam ausgenutzt werden.

Bericht des Vorstands gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. 
m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  
zu Punkt 6 der Tagesordnung

Zu Punkt 6 der Tagesordnung wird 
der Hauptversammlung vorge-
schlagen, die Gesellschaft gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 
7. Mai 2020 zu ermächtigen, unter 
Einbeziehung der von der Gesell-
schaft bereits erworbenen eigenen 
Aktien, die sie noch besitzt, eigene 
Aktien in einem Volumen von bis zu 
zehn Prozent des zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung bestehen-
den Grundkapitals zu erwerben. 
Die Ge sellschaft ist nach dem Be-
schlussvorschlag berechtigt, die 
auf Grund dieser Ermächtigung er-
worbenen eigenen Aktien teilweise 
unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre zu veräußern 
oder zu begeben.

Die vorgeschlagene Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien ersetzt 
die bisherige Ermächtigung, die 
von der ordentlichen Hauptver-
sammlung am 21. Mai 2010 unter 
Tagesordnungspunk t 6 er te i l t 
wur de. Dabei soll die neue Er-
mächtigung für die gesetzlich zu-
gelassene Höchstdauer von fünf 
Jahren erteilt werden. Der Erwerb 
eigener Aktien kann nur über die 
Börse oder mittels eines an alle 
Aktionäre gerichteten Kaufange-
bots erfolgen. Hierdurch erhalten 



alle Aktionäre in gleicher Weise die 
Gelegenheit, Aktien an die Gesell-
schaft zu veräußern, sofern die Ge-
sellschaft von der Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien Ge-
brauch macht. Sofern die Anzahl 
der zum Kauf angebotenen Aktien 
das von der Gesellschaft insge-
samt zum Erwerb vorgesehene Vo-
lumen übersteigt, kann der Erwerb 
unter Ausschluss des Andienungs-
rechts der Aktionäre statt nach 
dem Verhältnis der Beteiligungs-
quoten auch nach dem Verhältnis 
der angedienten bzw. angebote-
nen Aktien je Aktionär erfolgen, um 
das Zuteilungsverfahren zu verein-
fachen. Dieser Vereinfachung die-
nen auch die Möglichkeit der be-
vorrechtigten Berücksichtigung 
geringer Stückzahlen bis 100 Stück 
angedienter Aktien und die Run-
dung nach kaufmännischen 
Grundsätzen.

Auf Grund gesetzlicher Bestim-
mungen können die von der Ge-
sellschaft erworbenen eigenen Ak-
tien über die Börse oder mittels 
eines öffentlichen Angebots an alle 
Aktionäre wieder veräußert wer-
den. Mit diesen Möglichkeiten des 
Verkaufs wird bei der Wiederaus-
gabe der Aktien das Recht der Ak-
tionäre auf Gleichbehandlung ge-
wahrt. Darüber hinaus sieht der 
Beschlussvorschlag vor, dass der 
Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats eine Veräußerung der 
auf Grund der Ermächtigung er-
worbenen eigenen Aktien auch in 
anderer Weise als über die Börse 
oder durch ein Angebot an alle Ak-
tionäre vornehmen kann, wenn die 
eigenen Aktien zu einem Preis ver-
äußert werden, der den Börsen-
preis der Aktie der Gesellschaft 
zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet. Mit 
dieser Ermächtigung, die einem 
Bezugsrechtsausschluss gleich-
kommt, wird von der in § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG in entsprechender An-

wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG zugelassenen Möglichkeit 
zum erleichterten Bezugsrechts-
ausschluss Gebrauch gemacht. Im 
Interesse der Gesellschaft soll da-
mit insbesondere die Möglichkeit 
geschaffen werden, institutionellen 
Investoren Aktien der Gesellschaft 
anzubieten und/oder den Aktio-
närskreis zu erweitern. Die Gesell-
schaft soll dadurch auch in die 
Lage versetzt werden, auf günstige 
Börsensituationen schnell und 
 flexibel reagieren zu können. Den 
Inte ressen der Aktionäre wird 
 dadurch Rechnung getragen, dass 
die Aktien nur zu einem Preis 
 veräußert werden dürfen, der den 
Börsenpreis der Aktie der Gesell-
schaft zum Zeitpunkt der Veräuße-
rung nicht wesentlich unterschrei-
tet. In diesem Fall darf die Anzahl 
der zu veräußernden Aktien zu-
sammen mit den neuen Aktien, die 
auf Grund etwaiger später er-
folgender Ermächtigungen zur 
Kapital erhöhung mit Bezugs-
rechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG oder auf Grund eines 
eventuell später beschlossenen 
bedingten Kapitals nach §§ 221 
Abs. 4, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
 ausgegeben werden, insgesamt 
die Grenze von zehn Prozent des 
Grundkapitals nicht übersteigen. 
Durch die Anrechnungen wird si-
chergestellt, dass erworbene ei-
gene Aktien nicht unter Ausschluss 
des Bezugsrechts entsprechend 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert 
werden, wenn dies dazu führen 
würde, dass insgesamt für mehr 
als zehn Prozent des Grundkapi-
tals das Bezugsrecht der Aktionäre 
in unmittelbarer oder mittelbarer 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ohne besonderen sachlichen 
Grund ausgeschlossen wird. Diese 
weitergehende Beschränkung liegt 
im Interesse der Aktionäre, die ihre 
Beteiligungsquote möglichst auf-
rechterhalten wollen.



Der Vorstand soll ferner ermächtigt 
werden, mit Zustimmung des 
 Aufsichtsrats die auf Grund der 
 vorgeschlagenen Ermächtigung 
 erworbenen eigenen Aktien als 
Gegenleistung für den Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an anderen Un-
ternehmen einzusetzen. Der inter-
nationale Wettbewerb verlangt zu-
nehmend auch diese Form der 
Akquisitionsfinanzierung. Die vor-
geschlagene Ermächtigung soll der 
Gesellschaft den notwendigen 
Handlungsspielraum geben, um 
sich bietende Akquisitionsgelegen-
heiten schnell und flexibel aus-
nutzen zu können. Dem trägt der 
vorgeschlagene Ausschluss des 
Bezugsrechts Rechnung. Bei der 
Festlegung der Bewertungsrelatio-
nen wird der Vorstand sicherstel-
len, dass die Interessen der Aktio-
näre angemessen gewahrt werden. 
Bei der Entscheidung über die Art 
der Aktienbeschaffung zur Finan-
zierung solcher Transaktionen wird 
sich der Vorstand allein von den 
Interessen der Gesellschaft und 
der Aktionäre leiten lassen.

Die unter Tagesordnungspunkt 6 
zur Beschlussfassung vorgeschla-
gene Ermächtigung zur Veräuße-
rung der Aktien in anderer Weise 
als über die Börse oder durch An-
gebot an alle Aktionäre bezieht 
sich nur auf diejenigen Aktien, die 
auf Grund dieser der Hauptver-
sammlung am 8. Mai 2015 zu Ta-
gesordnungspunkt 6 vorgeschla-
genen Ermächtigung erworben 
werden, nicht hingegen auf andere 
Aktien, die die Gesellschaft bereits 
in Besitz hat. Dies wird im Hinblick 
auf insgesamt 782.300 der Gesell-
schaft bereits gehörende Aktien 
ausdrücklich klargestellt. Für diese 
hatte die Hauptversammlung am 
15. März 2006 beschlossen, dass 
ihre Veräußerung oder Verwen-
dung nur nach einem Beschluss 
der Hauptversammlung möglich 
ist. Hierzu wird ausdrücklich fest-

gestellt, dass dieser seinerzeitige 
Beschluss unberührt bleibt.

Der Vorstand wird der nächsten 
Hauptversammlung über eine 
etwa ige Ausnutzung der Ermäch-
tigung zum Erwerb eigener Aktien 
berichten.

Zugänglich gemachte  
Unterlagen

Diese Einberufung der Hauptver-
sammlung, die gesetzlich zugäng-
lich zu machenden Unterlagen und 
Anträge von Aktionären sowie wei-
tere Informationen und weiterge-
hende Erläuterungen zu den im 
Folgenden beschriebenen Rechten 
der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 
126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG ste-
hen ab dem Zeitpunkt der Einberu-
fung der Haupt versammlung auch 
auf der Internetseite der Gesell-
schaft zur Verfügung unter:
www.wacker.com/hauptversammlung

Als besonderer Service werden die 
gesetzlich zugänglich zu ma ch-
enden Unterlagen den Ak tionären 
auf Anfrage auch zu gesandt. Es 
wird da rauf hingewiesen, dass der 
gesetz lichen Ver pflichtung mit der 
Zugänglichmachung auf der Inter-
netseite der Gesellschaft Genüge 
getan ist. Daher wird die Gesell-
schaft lediglich einen Zustellversuch 
mit einfacher Post unternehmen.

Auch in der Hauptversammlung 
werden die gesetzlich zugänglich 
zu machenden Unterlagen aus-
liegen.

Die Abstimmungsergebnisse wer-
den nach der Hauptversammlung 
ebenfalls auf der Internetseite der 
Gesellschaft veröffentlicht.

Anzahl der Aktien und 
 Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft 
ist eingeteilt in 52.152.600 nennwert-



lose Stückaktien mit ebenso vielen 
Stimmrechten. Die Gesellschaft hält 
zum Zeitpunkt der Einberufung 
2.474.617 eigene Aktien. Hieraus 
stehen ihr keine Stimmrechte zu.

Voraussetzungen für die  
Teilnahme an der Hauptver
sammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind nur die Aktionäre 
berechtigt, die sich bei der Gesell-
schaft fristgerecht in Textform an-
gemeldet haben. Die Anmeldung 
muss der Gesellschaft unter der 
nachfolgenden Adresse spätestens 
am 1. Mai 2015, 24:00 Uhr, zugehen:

Wacker Chemie AG 
c/o Deutsche Bank AG 
Securities Production 
General Meetings 
Postfach 20 01 07 
60605 Frankfurt am Main 
E-Mail: wp.hv@db-is.com 
Fax: +49 69 12012-86045 

Die Berechtigung zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung ist durch 
eine in Textform in deutscher oder 
englischer Sprache erstellte Be-
scheinigung des depotführenden 
Instituts über den Anteilsbesitz nach-
zuweisen. Der Nachweis muss sich 
auf den Beginn des 21. Tages vor 
der Hauptversammlung (17. April 
2015, 00:00 Uhr) beziehen („Nach-
weisstichtag“) und der Gesellschaft 
unter obengenannter Adresse spä-
testens am 1. Mai 2015, 24:00 Uhr, 
zugehen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, bei 
Zweifeln an der Richtigkeit oder 
Echtheit des Nachweises einen ge-
eigneten weiteren Nachweis zu 
verlangen. Wird dieser Nachweis 
nicht oder nicht in gehöriger Form 
erbracht, kann die Gesellschaft 
den Aktionär zurückweisen.

Die Aktionäre erhalten nach Ein-
gang der Anmeldung und der Be-
scheinigung über den Anteilsbesitz 
von der obengenannten Anmelde-
stelle Eintrittskarten für die Haupt-
versammlung. Um den rechtzeitigen 
Erhalt der Eintrittskarten sicherzu-
stellen, bitten wir die Aktionäre, 
möglichst frühzeitig eine Eintritts-
karte bei ihrem depotführenden In-
stitut anzufordern. Die Übersen-
dung der Anmeldung und des 
Nachweises des Anteilsbesitzes 
werden in diesen Fällen in der Re-
gel durch das depotführende Insti-
tut vorgenommen. Aktionäre, die 
rechtzeitig eine Eintrittskarte für die 
Hauptversammlung über ihr depot-
führendes Institut anfordern, brau-
chen deshalb in der Regel nichts 
weiter zu veranlassen. Im Zweifel 
sollten sich Aktionäre bei ihrem de-
potführenden Institut erkundigen, 
ob dieses für sie die Anmeldung 
und den Nachweis des Anteilsbe-
sitzes vornimmt. Eintrittskarten 
sind reine Organisationsmittel und 
stellen keine zusätzlichen Teilnah-
mebedingungen dar.

Wir bitten um Verständnis, dass für 
jedes Aktiendepot grundsätzlich 
nur bis zu zwei Eintrittskarten für 
die Hauptversammlung ausgestellt 
werden.

Bedeutung des Nachweis
stichtags („Record Date“)

Der Nachweisstichtag ( „Record 
Date“ ) ist das entscheidende Da-
tum für den Umfang und die Aus-
übung des Teilnahme- und Stimm-
rechts in der Hauptversammlung. 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt 
für die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung oder die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer 
einen Nachweis des Anteilsbesit-
zes zum Record Date erbracht hat. 
Veränderungen im  Aktienbestand 
nach dem Record Date haben hier-
für keine Bedeutung. Personen, die 
am Record Date noch keine Aktien 



besitzen und erst  danach Aktionär 
der Gesellschaft  werden, sind für 
die von ihnen ge haltenen Aktien an 
der Hauptversammlung nur teil-
nahme- und stimmberechtigt, 
wenn der Gesellschaft form- und 
fristgerecht eine Anmeldung nebst 
Aktienbesitznachweis des bisheri-
gen Aktionärs zugeht und dieser 
den neuen Aktionär bevollmächtigt 
oder zur Rechtsausübung ermäch-
tigt. Aktionäre, die sich ordnungs-
gemäß angemeldet und den Nach-
weis erbracht haben, sind auch 
dann zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts berechtigt, wenn 
sie die Aktien nach dem Record 
Date veräußern. Der Nachweis-
stichtag hat keine Auswirkungen 
auf die Veräußerbarkeit der Aktien 
und ist kein relevantes Datum für 
eine eventuelle Dividendenberech-
tigung.

Stimmrechtsvertretung und 
 Verfahren für die Stimmabgabe 
durch Bevollmächtigte

Das Stimmrecht kann auch durch 
 einen Bevollmächtigten ausgeübt 
werden, z. B. durch ein Kreditinsti-
tut, eine Aktionärsvereinigung oder 
die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter. Auch in 
diesem Fall muss sich der Aktionär 
wie zuvor beschrieben fristgerecht 
zur Hauptversammlung anmelden 
und seinen Anteilsbesitz fristge-
recht nachweisen.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch 
eine Aktionärsvereinigung oder 
eine andere der in § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellten Institutionen oder 
Personen bevollmächtigt werden, 
bedürfen die Erteilung der Voll-
macht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft nach § 134 
Abs. 3 Satz 3 AktG und § 14 Abs. 3 
der Satzung der Textform. Zur Er-

teilung der Vollmacht kann das 
Vollmachtsformular verwendet 
werden, das die Aktionäre zusam-
men mit der Eintrittskarte erhalten.

Der Nachweis über die Bestellung 
eines Bevollmächtigten gegenüber 
der Gesellschaft kann auch durch 
die Übermittlung der Bevollmächti-
gung in Textform an die folgende 
E-Mail-Adresse erfolgen:
hauptversammlung@wacker.com 

Bei der Bevollmächtigung von 
Kredit instituten, Aktionärsvereini-
gungen oder diesen nach § 135 
Abs. 8 AktG gleichgestellten Institu-
tionen oder Personen gilt das Er-
fordernis der Textform nach § 134 
Abs. 3 Satz 3 AktG und § 14 Abs. 3 
der Satzung nicht. Allerdings sind 
in diesen Fällen die Regelung in 
§ 135 AktG sowie möglicherweise 
weitere Besonderheiten zu beach-
ten, die von den jeweils Bevoll-
mächtigten vorgegeben werden 
und bei diesen zu erfragen sind.

Stimmrechtsvertretung durch 
 weisungsgebundene Stimm
rechtsvertreter der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat zwei Vertreter 
für die weisungsgebundene Aus-
übung des Stimmrechts der Aktio-
näre bestellt. Aktionäre, die diesen 
von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertretern eine Voll-
macht erteilen wollen, können hier-
zu das Vollmachtsformular für die 
von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter verwenden, 
das mit der Eintrittskarte verbun-
den ist.

Vollmachten mit Weisungen an die 
von der Gesellschaft benannten 
Stimm rechtsvertreter der Gesell-
schaft sind bis spätestens 6. Mai 
2015, 24:00 Uhr (Eingang), an die 
folgende Adresse zu übersenden:



Wacker Chemie AG
c/o Computershare  
Operations Center
80249 München
Fax: +49 89 30903-74675
E-Mail:  
hauptversammlung@wacker.com

Weitere Informationen zur Teilnahme 
an der Hauptversammlung sowie 
zur Vollmachts- und Weisungsertei-
lung können auf der Internetseite 
der Gesellschaft eingesehen wer-
den unter:
www.wacker.com/hauptversammlung

Ergänzungsanträge zur  
Tages ordnung auf Verlangen  
einer Minderheit gemäß  
§ 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusam-
men den anteiligen Betrag von 
500.000 € am Grundkapital errei-
chen, dies entspricht 100.000 nenn-
wertlosen Stückaktien, können ver-
langen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt 
gemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begrün-
dung oder eine Beschlussvorlage 
beiliegen.

Ergänzungsver langen müssen 
schrift lich an den Vorstand gerich-
tet und der Gesellschaft bis spä-
testens 7. April 2015, 24:00  Uhr, 
 zugegangen sein. Ergänzungs ver-
langen können an die nachfolgend 
genannte  Adresse gerichtet wer-
den:

Wacker Chemie AG
Investor Relations
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München

Die Antragsteller haben gemäß 
§§ 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2, 142 
Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, 
dass sie seit mindestens drei Mo-
naten Inhaber der Aktien sind. Die 
Gesellschaft wird dabei hinsichtlich 
des maßgeblichen Zeitpunkts für 

das Erreichen dieser Mindesthalte-
dauer zugunsten etwaiger Antrag-
steller auf den Tag der Hauptver-
sammlung abstellen und einen auf 
die Inhaberschaft seit dem 8. Feb-
ruar 2015 ausgestellten Nach weis 
als ausreichend behandeln.

Bekannt zu machende Ergänzungs-
verlangen zur Tagesordnung wer-
den unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens im Bundesanzeiger be-
kannt gemacht und solchen Me-
dien zur Veröffentlichung zugelei-
tet, bei denen davon ausgegangen 
werden kann, dass sie die Informa-
tionen in der gesamten Europäi-
schen Union verbreiten. Sie wer-
den außerdem  unter der folgenden 
Internetadresse bekannt und zu-
gänglich gemacht und den Aktio-
nären mitgeteilt: 
www.wacker.com/hauptversammlung

Anträge und Wahlvorschläge 
von Aktionären gemäß §§ 126 
Abs. 1 und 127 AktG

Aktionäre können Gegenanträge 
gegen einen Vorschlag von Vor-
stand und Aufsichtsrat zu einem 
bestimmten Tagesordnungspunkt 
sowie Wahlvorschläge an die Ge-
sellschaft übersenden.

Wahlvorschläge von Aktionären 
sowie Gegenanträge, die bis spä-
testens 23. April 2015, 24:00 Uhr, bei 
der Gesellschaft unter der nachfol-
gend genannten Adresse einge-
gangen sind, werden unverzüglich 
nach ihrem Eingang unter der fol-
genden Adresse im Internet zu-
gänglich gemacht: 
www.wacker.com/hauptversammlung

Wacker Chemie AG
Investor Relations
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München
Fax: +49 89 6279-2910
E-Mail: 
hauptversammlung@wacker.com



Gegenanträge müssen nur veröf-
fentlicht werden, wenn sie begrün-
det sind. Wahlvorschläge bedürfen 
keiner Begründung.

Gegenanträge und Wahlvor-
schläge, die nicht an die vorge-
nannte Adresse der Gesellschaft 
adressiert sind oder verspätet ein-
gehen, sowie Gegenanträge ohne 
Begründung werden von der Ge-
sellschaft nicht im Internet veröf-
fentlicht.

Die Gesellschaft kann von der Zu-
gänglichmachung eines Gegenan-
trags und seiner Begründung bzw. 
eines Wahlvorschlags absehen, 
wenn einer der Ausschlusstatbe-
stände des § 126 Abs. 2 AktG vor-
liegt. Die Ausschlusstatbestände 
sind auf der Internetseite der Ge-
sellschaft dargestellt unter:
www.wacker.com/hauptversammlung

Wahlvorschläge werden zudem nur 
zugänglich gemacht, wenn sie den 
Namen, ausgeübten Beruf und 
Wohnort der vorgeschlagenen Per-
son und bei Vorschlägen zur Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern zu-
sätzlich die Angaben zu deren Mit-
gliedschaft in anderen gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsräten ent-
halten.

Eine Abstimmung über einen Ge-
gen antrag in der Hauptversammlung 
setzt voraus, dass der Gegenantrag 
während der Haupt ver   sammlung 
gestellt wird. Gegenanträge in der 
Hauptversammlung können auch 
ohne vorherige fristgerechte Über-
mittlung gestellt werden.

Auskunftsrecht der Aktionäre 
 gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen 
in  der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Angele-
genheiten der Gesellschaft, ein-
schließlich der rechtlichen und ge-
schäf t l ichen Beziehungen zu 
verbundenen Unternehmen, sowie 
über die Lage des Konzerns und 
der in den Konzernabschluss ein-
bezogenen Unternehmen zu ge-
ben, soweit sie zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstandes der 
Tagesordnung erforderlich ist. Aus-
kunftsverlangen sind in der Haupt-
versammlung grundsätzlich münd-
lich im Rahmen der Aussprache zu 
stellen. Gemäß § 15 Abs. 2 Satz 3 
der Satzung kann der Versamm-
lungsleiter das Frage- und Rede-
recht der Aktionäre zeitlich ange-
messen beschränken. Zudem kann 
der Vorstand in bestimmten, in 
§ 131 Abs. 3 AktG geregelten Fällen 
die Auskunft verweigern. Diese 
Fälle sind auf der Internetseite der 
Gesellschaft dargestellt unter: 
www.wacker.com/hauptversammlung

München, im März 2015

Wacker Chemie AG
Der Vorstand
 

Wacker Chemie AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. PeterAlexander Wacker

Vorstand:
Dr. Rudolf Staudigl
( Vorsitzender)
Dr. Tobias Ohler
Dr. Joachim Rauhut
Auguste Willems

Sitz der Gesellschaft: München · Amtsgericht München HRB 159705



So finden Sie uns

Veranstaltungsort:
ICM – Internationales Congress
Center München
Am Messesee 6, Messegelände
81829 München

Einlass: ab 8:30 Uhr
Beginn: 10:00 Uhr

Mit dem Auto:
Die Neue Messe München/das ICM 
liegt direkt an der A94 und ist über 
die Ausfahrten Feldkirchen-West 
(Ausfahrt Nr. 6) bzw. München-Riem 
(Ausfahrt Nr. 5) zu erreichen.

Parken:
Im Parkhaus West des ICM können 
Sie kostenfrei parken (siehe Lage-
plan ICM übernächste Seite). Bitte 
zeigen Sie hierzu Ihr Parkhausticket 
an der Zentralen Information vor. 
Sie erhalten dann ein kostenloses 
Ausfahrticket. 

Mit öffentl. Verkehrsmitteln (MVV ):
Am Tag der Hauptversammlung 
sind für Sie die Fahrten mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln in Mün-
chen (MVV-Gesamtnetz) kostenfrei. 
Hierzu führen Sie bitte das An-
schreiben, das Sie mit der Eintritts-
karte erhalten haben, bei sich. Die 
U-Bahnlinie U2 fährt ab 5:30 Uhr 
direkt zur Neuen Messe München/
ICM, Haltestelle Messestadt West.

Nähere Informationen siehe unter:
www.icmmuenchen.de/de/Home/cn/ 
Anreise



Anfahrtsplan zum ICM

Netzplan der S und UBahnen München (MVV )

Wegbeschreibungen



Lageplan ICM



Ihre Notizen





Ihre Notizen





MichiganIowa

Kentucky 

Georgia 

Ohio
Pennsylvania

Tennessee

Wacker Chemie AG 
Hauptversammlung 
Postfach 83 10 57
81710 München 
Hotline: +49 89 6279-1444
hauptversammlung@wacker.com
www.wacker.com/hauptversammlung
www. wacker.com

Die Inhalte dieser Einladung sprechen Frauen 

und Männer gleichermaßen an. Zur besseren 

Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform 

(z. B. Aktionär, Aktionärsvertreter ) verwendet.


